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Durchwahl
Telefon +49 351 564▌███
Telefax +49 351 564▌███

poststelle@
smj.justiz.sachsen.de*

Aktenzeichen
(bitte bei Antwort angeben)
4570E/3/3-IV3

Dresden, 
9. April 2020

Hausanschrift:

Sächsisches Staatsministerium 

der Justiz und für Demokratie, 

Europa und Gleichstellung

Hospitalstraße 7

01097 Dresden

www.justiz.sachsen.de/smj

Verkehrsverbindung :

Zu erreichen mit

Straßenbahnlinien

3, 6, 7, 8, 11

Parken und behinderten -

gerechter Zugang über

Einfahrt Hospitalstraße 7

Hinweise zum Datenschutz erhalten 

Sie auf unserer Internetseite. Auf 
Wunsch senden wir Ihnen diese 
Hinweise auch zu.

*Per E -Mail kein Zugang für 

elektronisch signierte sowie 
verschlüsselte elektronische 
Nachrichten; nähere Informationen zur 
elektronischen Kommunikation mit dem 

Sächsischen Staatsministerium der 
Justiz und für Demokratie, Europa und 
Gleichstellung unter 
https://www.justiz.sachsen.de/E -
Kommunikation -SMJ

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DER JUSTIZ UND FÜR 

DEMOKRATIE, EUROPA UND GLEICHSTELLUNG

Hospitalstraße 7 | 01097 Dresden

Herrn
Lennart Mühlenmeier
██████████████████████████

Ihre E-Mail vom 27. März 2020

Sehr geehrter Herr Mühlenmeier,

Ihre E-Mail vom 27. März 2020, mit welcher Sie um  Übersendung  von 

Verträgen zwischen dem Freistaat Sachsen (resp. den 

Justizvollzugsanstalten)  und  der  Telio  GmbH  bitten, ist  hier  eingegangen.

Zur   Begründung   Ihres   Auskunftsbegehrens   verweisen   Sie   auf   die 

Regelungen  in § 4  Absatz 1  SächsUIG,  soweit  Umweltinformationen  im 

Sinne  des  § 2  Absatz3  Umweltinformationsgesetzes  des  Bundes  (UIG) 

betroffen  sind,  sowie nach  §2  Absatz 1  des  Gesetzes  zur  Verbesserung 

der     gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation     (VIG),     soweit 

Verbraucherinformationen betroffen sind .

Nach  Prüfung  Ihrer  Darlegungen teile  ich  Ihnen  mit,  dass  die  von  Ihnen 

begehrten   Verträge   nicht   übersandt   werden   können.   Die   von   Ihnen 

genannten  gesetzlichen  Regelungen  stellen  keine  Anspruchsgrundlagen 

dar, aus  denen  eine  Verpflichtung  zur  Übersendung hergeleitet  werden 

kann.

Im  Übrigen  möchte  ich Sie  darauf  hinweisen,  dass  es  derzeit im  Freistaat 

Sachsen eine allgemeine Vorschrift  über  den Zugang  zu  Informationen 

(Informationsfreiheit) noch nicht gibt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
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